


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Maischewagen

	
	Be- und Entladen sowie Transport von Weintrauben und Maische

	Gefahren für den Menschen

	
· Wickelgefahr an unvollständig geschützter Gelenkwelle, Förderschnecke oder Lockerungswelle
· Gefahren durch undichte Hydraulikleitungen im Bedienbereich
· Gefahren durch Umsturz bei nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit
· Gefahren durch Erfasstwerden bei Reinigungsarbeiten und Entstörungsarbeiten
· Gefahren durch Überrolltwerden
· Gefahren durch Abrutschen, Wegrutschen
· Gefahren durch Lärm
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. Sicherheitsschuhe tragen.
· Vor jeder Inbetriebnahme Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen kontrollieren. 
· Maschinen dürfen nur von eingewiesenen Personen mit gültiger Fahrerlaubnis bewegt werden.
· Geeignete, ausreichend dimensionierte Zugmaschine verwenden. Dabei die zulässigen Stützlasten der Zugmaschine beachten. Bei Bedarf Spiegelverbreiterung am Traktor anbringen.
· Die Mitfahrt auf dem Maischewagen ist verboten. 
· Bei Rückwärtsfahrt darauf achten, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält. Einen Einweiser einsetzen oder eine Rückfahrkamera verwenden.
· Rückwärts vom Wartungsstand absteigen, niemals abspringen.
· Abgestellte Maischewagen gegen ungewolltes Fortrollen sichern.
· Bei Straßenfahrten auf eine angepasste Fahrweise achten, da erhöhte Umsturzgefahr besteht.
· Reinigungsarbeiten dürfen nur von einem Standplatz außerhalb des Gefahrenbereiches aus durchgeführt werden. – Nicht in den Behälter einsteigen!
· Bei Reinigungsarbeiten die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels beachten!

	

	Verhalten bei Störungen

	
· Bei Betriebsstörungen den Kraftantrieb abstellen und Stillstand aller Maschinenteile abwarten.
· Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb stillsetzen, Stillstand aller Teile abwarten und gegen
irrtümliches Ingangsetzen sichern.
· Bei Störungen des Antriebs diesen abkühlen lassen.
· Vorgesetzte informieren. Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
     
	[image: ]

	
· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.
· Bei allen Arbeiten den Gesamtantrieb abstellen und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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